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Stadtratsprotokolle 

• Sicflerung von unbebaute'n Flächen über Vorkaufsrecht nach § 24 Baugesetzbuch
Antrag Nr. 14-20 / A 06745 von der Fraktion DIE GRÜNEN/RL vom 11.02.2020,. . . 
eingegangen am·12.02.2020

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01925 

Anlage: 
Beschlussvorlage des Kommunalausschusses vom 15.04'.2021 

�eschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 05.05.2021 
Öffentliche Sitzung 

1. Vortrag der Refere�tin

Wie in der Sitzung des Kommunalausschusses vom 15.04.2021. Der Ausschuss hat die
.

. 

als Anlage beigefi;,gte Sitzungsvorlage im Kommunalausschuss diskutiert. Seitens der
Fraktion Die Grünen Rosa Liste und der SPD/ Volt.,;Fraktion wurde ein Änderungsantrag
eingebracht; der vom Ausschuss beschlossen.wurde.

Daraus erg.ibt sich nun folgender Referentinnenaritrag (Änc;ferungen fett dargestellt):

II. Antrag der Referentin

1. Von den Ausführungen im Vortrag der Referentin wird Kenntnis genommen.

_2. Sollten Verkaufsrechtsfälle im unbebauten Außenbereich (§ 24 Abs.· 1 Satz 1 Nr. 5 
. Baugesetzbuch) bz_w. im unbebauten Innenbereich (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Bauge­
setzbuch) auftreten, bei denen aufgrund einer groben Einschatzung die Verwirkli� 
chung von mindestens 15 Wohneinheiten möglich ist, wird die Verwaltung beauftra_gt, 

_ diese Fälle sorgsam zu prüfen und dem Stadtrat einen Entscheidungsvorschlag zur 
Frage der Ausübung des Vorkaufsrechts zu unterbreiten. Ob die Ausübung zu�unsten 
der Stadt oder einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft erfolgt, en�scheidet der 
Stadtrat im jeweiligen Einzelfall. Wird der Schwellenwert nicht erreicht, so wird künftig 
das Negativattest erteilt und das Vorkaufsrechtsverfahren eingestellt. Das Kommu-
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